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	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Landeshauptstadt Hannover

An die nachstehende Person

Name: Yalcinkaya   
Vorname(n): Cuma  
Geburtsdatum:  10.06.1979  
letzte bekannte Anschrift: Meitnerstr. 10, 
 30627 Hannover

wird ein Dokument der Landeshauptstadt Hanno-
ver, OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hun-
desteuer datiert auf den 23.01.2024, Aktenzeichen 
5.0101.471440.4, öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Landeshauptstadt Hannover
OE 20.31 – Gewerbe-, Vergnügung- und Hundesteuer
1. Stock, Raum Nr. 129,
Johannssenstraße 10, 30159 Hannover.

Es wird gemäß § 122 Abs. 5 S. 2 der Abgabenordnung 
(AO) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-) 
Verwaltungszustellungsgesetzes – in der jeweils zurzeit 
gültigen Fassung – darauf hingewiesen, dass durch die 
öffentliche Zustellung des Dokuments Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Hannover, den 11.01.2024

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrage

Nowak

– – –

	X Flächennutzungsplan und Bebauungspläne der 
Landeshauptstadt Hannover

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat gemäß 
§ 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neu-
fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und den 
zuletzt ergangenen Änderungen die nachstehenden 
Bebauungspläne als Satzung beschlossen.

Die Region Hannover hat die folgende Änderung des 
Flächennutzungsplanes genehmigt:

177. Änderung
Bereich: Sahlkamp / „ehemalige Freiherr-von-Fritsch-
Kaserne“
mit Bescheid vom 20.09.2023
(Az. 61.03-21101-177/01-12/23)

Rechtsgrundlage: § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017.

Die genannte Flächennutzungsplan-Änderung kann 
mit der Begründung sowie der zusammenfassenden 
Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB in der Bau-
verwaltung Hannover, Fachbereich Planen und Stadt-
entwicklung – Flächennutzungsplanung –, Rudolf-Hil-
lebrecht-Platz 1, in Zimmer 609 (Tel. 168-4 36 63 oder 
168-4 37 94) während der Dienststunden eingesehen 
werden. Über den Inhalt der Änderung und der Begrün-
dung sowie der zusammenfassenden Erklärung kann 
jedermann Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung wird die o.a. Flächennut-
zungsplan-Änderung gemäß § 6 BauGB wirksam.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
im Abwägungsvorgang

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Landeshauptstadt Hannover geltend gemacht 
werden. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen.
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Die rechtsverbindlichen Bauleitpläne sind im Inter-
net veröffentlicht und zugänglich unter https://uvp.
niedersachsen.de/

Bebauungspläne

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat gemäß 
§ 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neu-
fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und den 
zuletzt ergangenen Änderungen die nachstehenden 
Bebauungspläne als Satzung beschlossen.

Bebauungsplan Nr. 1673

Arbeitstitel: ehem. Freiherr-von-Fritsch-Kaserne

Geltungsbereich:

Stadtteil: Sahlkamp

Geltungsbereich:
Das Plangebiet Teil A liegt südlich der Autobahn A2 
direkt an der Anschlussstelle Hannover-Bothfeld und 
umfasst die Fläche der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch 
-Kaserne.

Es wird im Norden begrenzt durch das Landschafts-
schutzgebiet „Kugelfangtrift / Segelfluggelände“, im 
Nord-Osten durch die Langenforther Straße, im Os-
ten durch die Ada-Lessing-Straße, im Süden durch die 
Grünverbindung entlang der Straßen Bienenweide / Im 
Wiesengrunde und im Westen durch die Straße Bahns-
trift.

Stadtteil: Marienwerder

Geltungsbereich:
Das Plangebiet Teil B liegt in den Leineauen zwischen 
den Orten Marienwerder (Norden), Letter (Osten) und 
Seelze (Westen), in unmittelbarer Nähe zur Leine.

Gemarkung Marienwerder, Flur 2, Flurstücke 22/31 (tlw.)

Stadtteil: Ricklingen

Geltungsbereich:
Die Plangebiete Teil C (West) und Teil D (Ost) liegen in 
Ricklingen in der „Kornhast“, zwischen Ricklinger Holz 
und Hemminger Bad.
Teil C: Gemarkung Ricklingen, Flur 4, Flurstücke 43/1 
(tlw.) und 44
Teil D: Gemarkung Ricklingen, Flur 4, Flurstücke 36/3 
(tlw.)

Stadtteil: Wettbergen

Geltungsbereich:
Die Plangebiete Teil E (Nord) und Teil F (Süd) liegen in 
Wettbergen im Bereich „Nach der hohen Bünte“, zwi-
schen Wettbergen und Empelde.
Teil E: Gemarkung Wettbergen, Flur 4, Flurstück 2/1
Teil D: Gemarkung Wettbergen, Flur 4, Flurstück 15/1

Stadtteil: Wettbergen

Geltungsbereich:
Das Plangebiet Teil G liegt in Wettbergen, nördlich der 
Ihme und südlich des Sportparks Wettbergen.
Teil G: Gemarkung Wettbergen, Flur 6, Flurstücke 9/4

Satzungsbeschluss am 01.06.2023 

Auslage in Zimmer 133, Tel. 168-40219

Bebauungsplan Nr. 1835

Arbeitstitel: Steinbruchsfeld – Ost

Geltungsbereich:

Teil A:
Das Plangebiet wird begrenzt durch die nördliche Gren-
ze der Kampstraße, die westliche Grenze der Grund-
stücke Kampstraße 7 und 7a sowie Flurstraße 2, die 
Flurstraße, die Verlängerung der südlichen Grenze der 
Flurstraße bis zur westlichen Grenze des Grundstücks 
Flurstraße 11, die nördliche und westliche Grenze des 
Grundstücks Steinbruchstraße 8C, die westliche Grund-
stücksgrenze Steinbruchstraße 8D, die nördlichen Gren-
zen der Grundstücke Steinbruchstraße 12A und 14B, die 
westliche Grenze der Grundstücke Steinbruchstraße 
14B, 14A und 14, die südliche Grenze der Steinbruch-
straße sowie die östliche und westliche (nördlich des 
Heinrich-Böll-Wegs) Grenze der Werner-Kraft-Straße.

Das Plangebiet Teil B liegt Stadtteil Anderten im Bereich 
„Großer Holzhägen“, westlich der Autobahn 7 und nörd-
lich der AS Hannover-Anderten und der Bundesstraße 
65.

Gemarkung Anderten, Flur 20, Flurstücke 27/3, 28/2 und 
29/2 (jeweils tlw.)

Satzungsbeschluss am 30.11.2023

Auslage in Zimmer 133, Tel. 168-40219

https://uvp.niedersachsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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Bebauungsplan Nr. 1861

Arbeitstitel: Wilhelm-Göhrs-Straße

Geltungsbereich:
Das Plangebiet wird begrenzt durch die Westseite der 
Wilhelm-Göhrs-Straße, die Ostseite der Grabenparzelle, 
dem nach Norden anschließenden Flurstück (ostseitig) 
bis zur Stadtbahn und dieser südseitig bis zur Reten-
tionsfläche folgend. Entlang dieser verläuft die Grenze 
bis zur Nordseite der südlich geführten Wegeverbin-
dung, der Ostseite des Bolzplatzes und der Sporterwei-
terungsfläche nach Süden und letzterer nach Westen 
folgend bis zur Ostgrenze der Bezirkssportanlage. Die 
weitergehende südliche Grenze des Plangebiets wird 
durch die Südseite der Bezirkssportanlage bzw. die 
Nordseite der Wülferoder Str. bis zur Westseite der ein-
mündenden Wilhelm-Göhrs-Straße gebildet.

Satzungsbeschluss am 21.12.2023

Auslage in Zimmer 133, Tel. 168-40219

Die vorstehenden Bebauungspläne, die Begründungen 
und die zusammenfassenden Erklärungen liegen ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Bauverwaltung Hanno-
ver, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1, in den jeweils genann-
ten Diensträumen aus und können dort während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden; 
jeder kann über die Inhalte Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung treten die o. g. Bebauungs-
pläne gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Landeshauptstadt Hannover unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.

Für die Bebauungspläne Nr. 1673, 1835 und Nr. 1861 
wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
des BauGB über die Geltendmachung von Planungsent-
schädigungsansprüchen durch Antrag an den Entschä-
digungspflichtigen im Falle der in den §§ 39-42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile und auf das nach 
§ 44 Abs. 4 BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, 

wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jah-
ren gestellt ist, hingewiesen.

Die rechtsverbindlichen Bebauungspläne sind im Inter-
net veröffentlicht und zugänglich unter https://uvp.
niedersachsen.de/

Hannover, den 17.01.2024

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Thomas Vielhaber

– – –

Die im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Hannover 
Ausgabe Nr. 1 vom 04.01.2024 erfolgte gleichnamige 
Satzungsveröffentlichung wird aufgrund von Unvoll-
ständigkeit durch die folgende Veröffentlichung er-
setzt.

	X Satzung der Landeshauptstadt Hannover 
über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes Davenstedt

Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden 
ist, in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) – Art. 1 des Gesetzes zur Zusammenfassung 
und Modernisierung des niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsrechtes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576 
vom 23.12.2010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), hat der Rat 
der Landeshauptstadt Hannover am 28.09.2023 folgen-
de Satzung beschlossen:

§ 1 
Festlegung des Sanierungsgebietes

Zur Behebung städtebaulicher Missstände durch Sanie-
rungsmaßnahmen wird der Bereich Davenstedt als Sa-
nierungsgebiet förmlich festgelegt.

§ 2
Abgrenzung

1.  Das Sanierungsgebiet wird wie folgt begrenzt:

 (Folgende Flurstücke beziehen sich auf „Gemar-
kung Davenstedt, Flur 1“, sofern nicht ausdrücklich 
anders gekennzeichnet:) Westlicher Punkt der süd-
lichen Seite des Grundstücks Davenstedter Straße 
218 (Flurstück 92/17). Nach Osten entlang der süd-
lichen Grenzen der Flurstücke 89/16, 89/15, 89/17, 
89/21, 86/22, 86/18, 86/17, 387/86, 88/18 und 88/12.

https://uvp.niedersachsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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 (Folgende Flurstücke beziehen sich auf „Gemar-
kung Davenstedt, Flur 2“, sofern nicht ausdrücklich 
anders gekennzeichnet:) Nach Osten entlang der 
südlichen Begrenzung der Flurstücke 72/17, 32/6, 
32/7, 27/18, 74/8, 15/132, 15/114, 15/113, 15/124, 
15/167, 15/138, 15/116, 15/126, 15/128, 15/130, 15/80, 
15/225, 15/78, 15/18, 15/24 und 15/25. Am östlichen 
Punkt der südlichen Grenze von Flurstück 15/25 
über die „Davenstedter Straße“ in direkter Verbin-
dung zum nördlichen Punkt der östlichen Grenze 
von Flurstück 38/4. Nach Süden an der westlichen 
Grenze von Flurstück 57/23 zum südlichsten Punkt. 
(Folgende Flurstücke beziehen sich auf „Gemar-
kung Badenstedt, Flur 2“, sofern nicht ausdrück-
lich anders gekennzeichnet:) Am östlichsten Punkt 
der nördlichen Seite von Flurstück 61/132 entlang 
der östlichen Seite nach Süden. Entlang der süd-
lichen Grenze von Flurstück 61/132 nach Westen 
zum westlichsten Punkt der nördlichen Grenze von 
Flurstück 61/68. Nach Süden entlang des Flurstücks 
61/132 bis zum östlichen Punkt der nördlichen 
Grenze von Flurstück 61/128. Nach Westen entlang 
der nördlichen Grenze des Flurstücks 61/ 128. Vom 
westlichsten Punkt der nördlichen Grenze von Flur-
stück 61/128 aus das Flurstück 61/132 in Verlänge-
rung der Grenze von Flurstück 61/128 querend zur 
östlichen Grenze des Flurstücks 34/60. Entlang der 
östlichen Grenze von Flurstück 34/60 nach Norden 
zum östlichen Punkt der Südseite von Flurstück 
36/45. Der südlichen Grenze von Flurstück 36/45 
nach Westen entlang der Nordseiten der Flurstücke 
35/3, 35/14, 36/26, 36/4, 36/3, 36/27, 36/32, 36/36, 
1208/36 und 1207/36 bis zur westlichen Grenze von 
Flurstück 36/45. Entlang der westlichen Grenzen 
der Flurstücke 36/45 und 61/110 nach Norden. Vom 
nördlichen Punkt der östlichsten Grenze von 27/46 
entlang der westlichen Grenze von Flurstück 57/33 
(Gemarkung Davenstedt, Flur 2) nach Norden. (Fol-
gende Flurstücke beziehen sich auf „Gemarkung 
Davenstedt, Flur 2“, sofern nicht ausdrücklich an-
ders gekennzeichnet:)

 Dem Verlauf der Grenze von Flurstück 33/123 nach 
Norden folgend. Dem Grenzverlauf von Flurstück 
33/123 weiter nach Osten folgend. In Verlänge-
rung der westlichen Grenze von Flurstück 33/84 
auf direktem Weg zum südlichen Punkt der west-
lichen Grenze von Flurstück 33/84. An den west-
lichen Grenzen der Flurstücke 33/84 und 33/83 
nach Norden. Über Flurstück 33/123 nach Norden 
an den südlichen Punkt der Grenze von Flurstück 
33/82. Entlang der westlichen Grenzen der Flurstü-
cke 33/82 und 33/81 nach Norden. Über Flurstück 
33/123 an den südlichen Punkt der westlichen 
Grenze von Flurstück 33/68. Entlang der westli-
chen Grenzen der Flurstücke 33/68 und 33/67 nach 
Norden. Über Flurstück 33/123 an den südlichen 
Punkt der westlichen Grenze von Flurstück 33/57. 
Nach Norden entlang der westlichen Grenzen der 

Flurstücke 33/57, 35/33, 33/20, 33/18, 33/16, 33/14, 
33/12 und 33/37. In direkter Verbindung zum süd-
lichsten Punkt der westlichen Grenze von Flurstück 
33/117. Entlang der Grenze der Flurstücke 33/117, 
33/118 und 33/120 nach Norden. In Verlängerung 
der westlichen Grenze von Flurstück 33/120 in di-
rekter Verbindung über Flurstück 33/123 zur südli-
chen Grenze von Flurstück 33/55. Entlang der Gren-
ze von Flurstück 33/55 nach Westen bis zum süd-
lichsten Punkt der westlichen Grenze von Flurstück 
33/55. Nach Norden zum nördlichsten Punkt der 
westlichen Grenze von Flurstück 33/55. Über Flur-
stück 33/123 „Woermannstraße“ in direkter Verbin-
dung zum nördlichen Punkt der östlichen Grenze 
von Flurstück 112/37 (Gemarkung Davenstedt, Flur 
1). (Folgende Flurstücke beziehen sich auf „Gemar-
kung Davenstedt, Flur 1“, sofern nicht ausdrücklich 
anders gekennzeichnet:) Flurstück 112/37 Richtung 
Nordwesten folgend. Entlang der nördlichen Gren-
zen von Flurstück 112/37 und 112/11 nach Westen. 
Vom westlichen Punkt der nördlichen Grenze von 
Flurstück 112/11 in direkter Verbindung über Flur-
stück 865/9 „Davenstedter Straße“ zum östlichen 
Punkt der südlichen Grenze von Flurstück 96/2. 
Nach Norden entlang der östlichen Grenzen der 
Flurstücke 96/2 und 152/25. Entlang der westlichen 
Grenze von Flurstück 83/6 und 73/35 nach Norden. 
Dem Verlauf des Flurstücks 73/35 Richtung Nord-
osten bis Flurstück 73/33 folgend. Entlang der 
Grenze von Flurstück 94/118 nach Norden bis zum 
nördlichsten Punkt der westlichen Grenze von Flur-
stück 73/36. Der nördlichen Grenze des Flurstücks 
73/36 nach Osten folgend. Am östlichsten Punkt 
der nördlichen Grenze von Flurstück 73/36 an der 
nördlichen Grenze von Flurstück 73/31 nach Süd-
osten. Am nördlichsten Punkt der östlichen Gren-
ze von Flurstück 73/31 über den „Geveker Kamp“ 
in direkter Verbindung zum gegenüberliegenden 
Punkt der östlichen Seite von Flurstück 19/228 (Ge-
markung Davenstedt, Flur 2). Dem Verlauf von Flur-
stück 76/24 nach Süden folgend. Am südlichsten 
Punkt der westlichen Grenze von Flurstück 81/10 
das Flurstück 76/24 querend in direkter Verbin-
dung zum nördlichen Punkt der westlichen Seite 
von Flurstück 92/8. Entlang der westlichen Grenze 
von Flurstück 92/8 und 92/17 zum westlichen Punkt 
der südlichen Grenze von Flurstück 92/17.

2.  Die Grenzen des Sanierungsgebietes sind in einem 
Übersichtsplan des Fachbereichs Planen und Stadt-
entwicklung der Landeshauptstadt Hannover vom 
09.03.2023 dargestellt, der als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung ist.

3.  Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke 
und Grundstücksteile innerhalb der im Übersichts-
plan abgegrenzten Flächen.
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§ 3 
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Ver-
fahren durchgeführt. Die besonderen sanierungsrecht-
lichen Vorschriften der §§ 152 – 156a BauGB finden An-
wendung.

§ 4 
Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungs-
pflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge finden An-
wendung.

§ 5 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im elektronischen Amtsblatt für die Landeshauptstadt 
Hannover in Kraft.

Hannover, den 07.11.2023

Onay
Oberbürgermeister
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die vorstehende Sat-
zung gemäß § 142 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden 
ist, in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250), in Kraft. 

Die vorstehende Satzung einschließlich des zur Sat-
zung gehörenden Gebietsplans, der Beschlussdruck-
sache 1271/2023 sowie deren Anlagen (Klimawirkungs-
prüfung, Vorbereitende Untersuchungen) liegt ab 
25.01.2024 für einen Monat bis zum 29.02.2024 im Fo-
yer der städtischen Bauverwaltung, Rudolf-Hillebrecht-
Platz 1, 30159 Hannover, zur allgemeinen Einsichtnah-
me aus.

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Ver-
fahren durchgeführt. Die besonderen sanierungsrecht-
lichen Vorschriften der §§ 152 – 156a BauGB finden An-
wendung.

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungs-
pflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge finden An-
wendung. 

Die Durchführung der Sanierung ist gemäß § 142 Abs. 3 
Satz 3 BauGB befristet bis zum 31.12.2037.

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Vorschriften sowie deren 
Rechtsfolgen wird darauf hingewiesen, dass für Sanie-
rungssatzungen nach dem BauGB die Planerhaltungs-
vorschriften der §§ 214 und 215 BauGB über die Auf-
stellung des Flächennutzungsplans und der Satzungen 
gelten.

Danach werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Landeshaupt-
stadt Hannover unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

Diese Bekanntmachung wird im Internet veröffentlicht 
und zugänglich unter https://serviceportal.hannover-
stadt.de/portal/seiten/elektronisches-amtsblatt-der-
landeshauptstadt-hannover-1004-30810.html

Hannover, den 14.12.2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Stadtbaurat Vielhaber

– – –

Die im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Hannover 
Ausgabe Nr. 1 vom 04.01.2024 erfolgte gleichnamige 
Satzungsveröffentlichung wird aufgrund von Unvoll-
ständigkeit durch die folgende Veröffentlichung er-
setzt.

	X Satzung der Landeshauptstadt Hannover 
über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes Körtingsdorf

Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden 
ist in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 1 und §§ 58 Abs. 1 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) – Art. 1 des Gesetzes zur Zusammenfassung 
und Modernisierung des niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsrechtes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576 
vom 23.12.2010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), hat der Rat 
der Landeshauptstadt Hannover am 28.09.2023 folgen-
de Satzung beschlossen:

§ 1
Festlegung des Sanierungsgebietes

Zur Behebung städtebaulicher Missstände durch Sanie-
rungsmaßnahmen wird der Bereich Körtingsdorf als Sa-
nierungsgebiet förmlich festgelegt.

§ 2 
Abgrenzung

1.  Das Sanierungsgebiet wird wie folgt begrenzt:

 (Folgende Flurstücke beziehen sich auf „Gemar-
kung Badenstedt, Flur 2“, sofern nicht ausdrücklich 
anders gekennzeichnet:)

 Südlichster Punkt des Grundstücks Petermannstr. 
58A (Flurstück 76/87). Nach Norden entlang der 
westlichen Grenze der Flurstücke 76/87, 76/323, 
76/83 und 76/82 dem Verlauf weiter Richtung Nor-
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den über Flurstück 76/438 bis Flurstück 76/286 fol-
gend. Nach Westen entlang der südlichen Grenze 
von Flurstück 76/286 bis zum südwestlichen Punkt 
von 76/286. Nach Norden entlang der westlichen 
Grenze von Flurstück 76/286 bis zum südwestlichen 
Punkt von Flurstück 76/285. Nach Norden entlang 
der westlichen Grenze von Flurstück 76/285 bis 
zum nordwestlichsten Punkt von 76/285. Nach Os-
ten entlang der nördlichen Grenze von 76/285 und 
76/286 bis Höhe östlichster Punkt von 74/40. Nach 
Norden hin über 76/454 zum östlichsten Punkt von 
74/40. Entlang der Ostseite des Flurstücks 74/40 in 
nördlicher Richtung bis zum östlichsten Punkt der 
nördlichen Grenze 74/40. Nach Norden über Flur-
stück 74/38 in direkter Verbindung zum östlichsten 
Punkt von 74/39. Nach Westen entlang der Südsei-
ten der Flurstücke 74/39, 1400/74, 74/21, 1384/74 
bis zum westlichsten Punkt der Südseite von Flur-
stück 1384/74. Dem Verlauf des Flurstücks Rich-
tung Nordwesten bis zu seiner Westseite folgend. 
Richtung Norden entlang der Westseiten der Flur-
stücke 1384/74, 1383/74, 1382/74, 1381/74, 1380/74, 
1379/74, 1378/74, 1377/74, 1376/74, 1375/74, 1374/74, 
1373/74, 1372/74, 1371/74, 1370/74 und 74/18. Vom 
nordwestlichen Punkt von Flurstück 74/18 Richtung 
Osten bis zum südwestlichsten Punkt von Flurstück 
74/20. Richtung Norden bis zum nordwestlichsten 
Punkt von Flurstück 74/20. Entlang des Flurstücks 
74/20 Richtung Osten bis zur Nordseite von Flur-
stück 1700/74. Entlang der Nordseiten der Flurstü-
cke 1700/74, 1701/74, 1702/74, 1703/74 und 1704/74 
bis zum nordwestlichen Punkt der Nordseite von 
Flurstücks 61/17 (Gemarkung Bornum, Flur 2). (Fol-
gende Flurstücke beziehen sich auf „Gemarkung 
Bornum, Flur 2“, sofern nicht ausdrücklich anders 
gekennzeichnet:)

 Richtung Osten über „Petermannstraße“ (Flurstück 
61/17) entlang der Nordseiten der Flurstücke 61/17, 
69/136, 69/135, 69/134, 69/133 und 69/182. Richtung 
Osten über Flurstück 69/181 in direkter Verbindung 
zur Westseite von Flurstück 69/117.

 Entlang der Westseite von Flurstück 69/117 Rich-
tung Norden. Entlang der Nordseite von Flurstück 
69/117 Richtung Osten über die Flurstücke 69/161 
und 69/181 bis zur Nordseite des Flurstücks 69/114. 
Richtung Osten entlang der Nordseite des Flurstü-
ckes 69/114 über die Flurstücke 69/113 und 69/181 
bis zur Nordseite von Flurstück 69/111. Entlang 
der Nordseite von Flurstück 69/111 Richtung Os-
ten über 69/181 bis zur Nordseite des Flurstücks 
69/69. Entlang der Nordseite der Flurstücke 69/69 
und 69/68 Richtung Osten über das Flurstück und 
69/181 bis zur Nordseite des Flurstücks 69/66. Ent-
lang der Nordseite des Flurstücks 69/66 Richtung 
Osten über das Flurstück 69/181 bis zur Nordseite 
des Flurstücks 69/183. Entlang der Nordseite von 
Flurstück 69/183 Richtung Osten über „Körtings-

dorfer Weg“ (Flurstücks 52/8) entlang der Nordsei-
te des Flurstücks 52/8 bis zu seinem nordöstlichen 
Punkt. (Folgende Flurstücke beziehen sich auf „Ge-
markung Linden, Flur 26“, sofern nicht ausdrück-
lich anders gekennzeichnet:) An der Westseite 
von Flurstück 3/15 Richtung Süden über die West-
seiten der Flurstücke 4/43, 4/44, 4/67, 4/68, 5/17, 
5/19, 5/18, 124/6 und 7/3 bis zum nördlichen Punkt 
der westlichsten Seite von Flurstück 5/16. Entlang 
der Flurstücksgrenze von Flurstück 5/16 Richtung 
Südosten an der südlichen Seite von Flurstück 7/3 
nach Osten zum südlichen Punkt der Ostseite von 
Flurstück 7/3. Nach Norden entlang der östlichen 
Grenzen der Flurstücke 7/3 und 124/6. Entlang der 
östlichen Grenze von Flurstück 124/6 nach Norden 
bis zu seinem nordöstlichsten Punkt. Entlang der 
südlichen Grenze von Flurstück 5/17 nach Osten. 
Vom südlichsten Punkt der Ostseite von Flurstück 
5/17 der Grenze entlang nach Norden. Vom nörd-
lichen Punkt der Ostseite von Flurstück 5/17 über 
Flurstück 5/15 nach Osten auf direktem Weg zum 
nordöstlichen Punkt von Flurstück 5/4. Der Nord-
seite entlang nach Osten zur Grenze von Flurstück 
53/10. Nach Süden entlang der östlichen Grenzen 
der Flurstücke 5/4 und 5/15. Nach Westen entlang 
der Südseite von Flurstück 5/15 zum Flurstück 52/8 
(Gemarkung Bornum, Flur 2).

 (Folgende Flurstücke beziehen sich auf „Gemar-
kung Bornum, Flur 2“, sofern nicht ausdrücklich an-
ders gekennzeichnet:)

 Entlang der Ostseite von Flurstück 52/8 auf Höhe 
des südlichen Punktes der Ostseite von Flurstück 
12/39 über „Körtingsdorfer Weg“. Entlang der Süd-
seite von Flurstück 12/39 nach Westen zum Flur-
stück 12/40. An der östlichen Grenze der Flurstücke 
12/40,12/09 und 12/41 nach Süden zum nordöst-
lichen Punkt von Flurstück 99/4. Dem Verlauf von 
99/4 nach Südwesten folgend zum Flurstück 2/5. 
Entlang der westlichen Grenze von Flurstück 99/4 
bis zum Flurstück 12/41. Entlang der westlichen 
Seite von Flurstück 12/41 Richtung Nordwesten 
bis zum Flurstück 61/18. Der Grenze von Flurstück 
61/18 nach Nordwesten bis zum südlichsten Punkt 
von Flurstück 61/17. Entlang der Flurstücksgrenze 
von 61/17 Richtung Norden bis zum südlichsten 
Punkt von Flurstück 76/87 (Gemarkung Badens-
tedt, Flur 2).

2.  Die Grenzen des Sanierungsgebietes sind in einem 
Übersichtsplan des Fachbereichs Planen und Stadt-
entwicklung der Landeshauptstadt Hannover vom 
09.03.2023 dargestellt, der als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung ist.

3.  Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke 
und Grundstücksteile innerhalb der im Übersichts-
plan abgegrenzten Flächen.
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§ 3 
 Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Ver-
fahren durchgeführt. Die besonderen sanierungsrecht-
lichen Vorschriften der §§ 152 – 156a BauGB finden An-
wendung.

§ 4
Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungs-
pflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge finden An-
wendung.

§ 5
 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im elektronischen Amtsblatt für die Landeshauptstadt 
Hannover in Kraft.

Hannover, den 07.11.2023

Onay
Oberbürgermeister
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Erstellt im Auftrage der Landeshauptstadt 
Hannover durch: 
Region Hannover, Hildesheimer Straße 20, 
30169 Hannover, Telefon: (0511) 616 - 46 451
E-Mail: amtsblatt-lhh@region-hannover.de
Internet: www.hannover.de

Erscheinungstermin
Nach Bedarf – in der Regel alle 7 Tage donnerstags – 
 
Redaktionsschluss
jeweils mittwochs der Vorwoche um 14.00 Uhr

Alle Amtsblätter finden Sie auf: 
serviceportal.hannover-stadt.de/amtsblatt 
oder scannen Sie den QR-Code

Mit dieser Bekanntmachung tritt die vorstehende Sat-
zung gemäß § 142 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden 
ist, in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250), in Kraft.

Die vorstehende Satzung einschließlich des zur Sat-
zung gehörenden Gebietsplans, der Beschlussdruck-
sache 1271/2023 sowie deren Anlagen (Klimawirkungs-
prüfung, Vorbereitende Untersuchungen) liegt ab 
25.01.2024 für einen Monat bis zum 29.02.2024 im Fo-
yer der städtischen Bauverwaltung, Rudolf-Hillebrecht-
Platz 1, 30159 Hannover, zur allgemeinen Einsichtnah-
me aus.

Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Ver-
fahren durchgeführt. Die besonderen sanierungsrecht-
lichen Vorschriften der §§ 152 – 156a BauGB finden An-
wendung.

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungs-
pflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge finden An-
wendung. 

Die Durchführung der Sanierung ist gemäß § 142 Abs. 3 
Satz 3 BauGB befristet bis zum 31.12.2037.

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Vorschriften sowie deren 
Rechtsfolgen wird darauf hingewiesen, dass für Sanie-
rungssatzungen nach dem BauGB die Planerhaltungs-
vorschriften der §§ 214 und 215 BauGB über die Auf-
stellung des Flächennutzungsplans und der Satzungen 
gelten.

Danach werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Landeshaupt-
stadt Hannover unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

Diese Bekanntmachung wird im Internet veröffentlicht 
und zugänglich unter https://serviceportal.hannover-
stadt.de/portal/seiten/elektronisches-amtsblatt-der-
landeshauptstadt-hannover-1004-30810.html

Hannover, den 14.12.2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Stadtbaurat 

Vielhaber
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